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Zweites Blatt.
Amtliches.

Bekanntmachung
betreffend LaatKartoffeln.

Dom 14. September 1916.
Der Vundesrat hat aus Grund des § 3 des Ge¬

setzes über die Ermächtigung des Vundesrats zu wirt¬
schaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S 327) folgende Verordnung erlassen:

8 1
Die Ausfuhr von Saatkartoffeln aus einem Kom¬

munalverband in einen andern Kommunalverband be¬
darf der Genehmigung des Kommunaloerbandes, auf
dem die Saatkartoffeln ausgeführt werden sollen.

8 2
Die Bestimmungen der Bekanntmachung über die

Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln und die Preis¬
stellung für den Weiterverkauf vom 13. Juli 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 696) gelten bis zum 15. Mai 1917
nicht für Saatkartoffeln.

8 3
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimm¬

ungen zur Ausführung dieser Verordnung. Sie be-
stimmen, wer als Kommunaloerband im Sinne dieser
Verordnung anzusehen ist. Sie können anordnen, daß
die den Kommunalverbänden auferlegten Verpflichtungen
durch deren Vorstand zu erfüllen sind.

8 4
Wer der Vorschrift im § 1 zuwider ohne Ge-

nehmigung des Kommunalverbandes Saatkartoffeln aus¬
führt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu eintausentfünfhundert Mark be-
straft.

8 5
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Der-

kündung in Kraft.
Berlin, den 14. September 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr. Helfferich.

Ausfichrungsanweisuna
ur Bekanntmachung über Weintrester und

Traubenkerne vom 3. August 1916
(Reichs -Gesetzbl. S . 887).

1. Behörden.
Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne der Ver¬

ordnung ist der Regierungspräsident, für Berlin der
Oberpräsident.

Zuständige Behörde im Sinne der §8 4 und 10

I der Bekanntmachung ist der Landrat, in Stadtkreisen
der Gemeindevorstand.

Kommunalverbändeim Sinne der Derordnug sind
die Stadt - und Landkreise.

Oertlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde, in
deren Bezirk die Ware anfällt oder in deren Bezirk
bei Einfuhr der Weintrester und Traubenkerne der
zur Abgabe Verpflichtete seine gewerbliche Niederlassung
oder in der Ermangelung einer solchen seinen Wohn¬
sitz hat.

n Verfahren zur Festsetzung der Preise.
Bei Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde

über die Angemessenheit des Preises ist ausschlietzlich
die Beschaffenheit der Ware zur Zeit des Gefahrüber-
ganges matzgebend. Anschaffungspreis, Zinsen, Unkosten
und Gewinn bleiben autzer Betracht. Die in § 9 der
Verordnung oder auf Grund des Absatzes3 des 8 9
festgesetzten Preise gelten als angemessen für gesunde
Ware von mittlerer Art und Güte frei Waggon des
Verladeortes. Entspricht die Ware den Vorraussetzungen
nicht, so hat ein dem Minderwert entsprechender Preis¬
abschlag einzutreten.

Die festgesetzten Preise stellen die Grenze dmr, die
bei den Entscheidungen nicht überschritten werden darf.
Wird den Eigentümern dieser Preis geboten, so bedarf
es, falls er gleichwohl die Festsetzung des Preises durch
die höhere Verwaltungsbehörde beantragt, vor der
Entscheidung einer materiellen Nachprüfung nicht. Vor
der Entscheidung ist der Kricgsausschutz für Ersatzfutter
zu hören. Gegebenenfalls sind Sachverständige hinzu¬
ziehen.

III. Allgemeine Bestimmungen.
Die durch 8 10 vorgeschriebene Anzeige des vor¬

aussichtlichen Anfalles kann in beliebiger Form erfolgen.
Dabei ist mirzuteilen, wie grotz die Weinbergsfläche
(Rebfläche) ist, und in welchen Monaten die Trester
in grötzeren Mengen anfallen werden.

Bei der Erledigung der Anmeldungen der Ausfüllung
der Formulare, der Kontrolle usw. haben die unteren
Verwaltungsbehörden, nötigenfalls durch besondere von
ihnen bestellte Vertrauensleute mitzuwirken. Für diese
Arbeiten kann der Kriegsausschutz eine Entschädigung
zahlen.

Im Anschluß an die im § 10 vorgeschriebenen An¬
zeigen des voraussichtlichen Anfalles sind dem Kriegs-
ausschutz nach Beginn der Lese unter Benutzung der
von ihm herausgegebenenFormulare die abgelieferten
Trestermengen anzumelden. Eine Ergänzung der For¬
mulare nach den örtlichen Verschiedenheiten bleibt den
unteren Verwaltungsbehördenüberlassen.

Die Bezahlung der laut Zahlungsanweisungüber¬
nommenen Mengen erfolgt durch die von den Kom-
munaloerbänden bestimmten amtlichen Kassen. Ueber

1916.

die Erstattung der vorgelegten Gelder sind Vereinbarungen
mit dem Kriegsausschutz zu treffen.

Berlin, den 5. September 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

F. A. : Liisensky.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten.
I . A. : Frhr. von Massenboch.
Der Minister des Innern.

_ I , V. : DrewS.
Bekanntmachung

Nr. Bst. 1 100/9. 16. K. R. 31.,
betreffend Bestandserhebung für

Schmiermittel.
Dom 22. September 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, datz,
soweit nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung nach 8 5 der
Bekanntmachung über Vorratserhebungne vom 2. Febr.
1915 (Reichs-Gesetzbl. S 54), vom 3. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S. 549) und vom 21. Oktober 1915
(Reichs-Gesetzbl. S. 684) bestraft wird *). Auch kann
die Schließung des Betriebes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
(Reichs-Gesetzbl. 1915 2 . 603) angeordnet werden.

m § 1'
Von der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder .unvollständige Angaben macht,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte , die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrieüenenLager¬
bücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefäng-
nis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer
fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher «inzurichten oder zu
führen unterläßt.

Anmerkung.  Verwiesen wird auf die Bekanntmachung
Nc. Bst:. 1. 1854/8. 16. K. R. 21. betreffend Beschlagnahme von
Schmiermitteln, vom 7. September 1916, veröffentlicht im Deut¬
schen Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 211 sowie in den Staats¬
anzeigern von Bayern, Sachsen und Württemberg vom 7. Sep¬tember 1916.

Abdrucke von der Beschlagnahmeverordnung können von
den Königlichen stellvertretendenGeneralkommandos und von der
Vordruck-Verwaltung der Kriegs-Nohstoff-Abteilung des König,
üch Preußischen Kriegministeriums, Berlin SW. 48, Verl. Hede-
mannstr. 9/10, angcfordert werden.

Aer tzröe von Buchenau.
Roman von Herbert von der Osten. 19

Er griff nach feinem Hnt und ging. Marga blieb in einem
Üand sorgender Unruhe znriick. Es war ihr unmöglich, ihre
sanken ans ein Buck zn richten; selbst ihre geliebte „Ger-
mdt" vermochte sie nicht zn fesseln. Eie legte den Roman
'der weg, ebenso wie sie Samovnr und Teegeschirr fort-
mte, ohne etwas genossen zu haben.

, An das Fensterkreuz gelehnt, blickte sie zerstreut auf das
kiriebe der Straße, über rvelche die elektrischen Bagenlam-
'taghellen Schein ivarfen. Plötzlich zuckte sie zusammen,
hatte ihren Mann erkannt, der nnt raschen Schritt den

lffdamm kreuzte. Angstvoll eilte sie ihm auf den Korri-
eiitgegen.

h' ins Zimmer zurück," herrschte er sie an. „Ich habe
Wort mit Dir zu reden, bei dem ich keine Zeugen brauchen

^ie gehorchte mit einem gequälten Blick auf die Küchen- j
\  in deren Spalt das neugierige Gesicht ihres Mädchens>
dar wurde.
ha„s Dietrich war viel zn aufgeregt, um das Dienst¬
en zu beachten. Er zog seine Frau in den hellsten Licht-
) der Lampe, während er heiser hervorstieß: „Weißt Du,
uür Vorschläge mir Dein Herr Onkel unterbreitet hat ?"
^as Erschrecken, das Marga lähmend durch die Glieder

machte es ihr unmöglich, einen Ton hervorzubringen,
oittere nickt wie eine Memme," rief er noch heftiger als

»Antworte mir lieber, aber, bitte, nicht in Deiner ge-
"d'Neii Ansdrncksweise, die es unklar läßt, ob „ja" eigent- |"ein" bedeutet."
'i'i Ma>gas Mangen stieg die Röte des Unwillens. „Du
WDich, Hans," mahnte sie ihn, während sie gewalt-

Schwäche ihres Körpers niederzwang. „Selbstredend
nicht, wovon Ihr bei Eurem Diner gesprochen

Dieses sogenannte„Diner" war nichts als eine Finte,"
Mvhenegge schneidend auf. „Die Herren, die alle abge- 1
wen sollten, waren gar nicht eingeladen. Den Vorschlag,!

meine Frair dem Herrn Freddy zu verkaufen, konnte mir Dein
Onkel wohl auch nicht gut vor Zeugen machen."

Margas bebende Finger krumpften sich um die Lehne des
vor ihr stehenden Stuhles. „Du sprichst im Fieber, Hans;
einen solchen Vorschlag kann der Onkel,Dir nicht gemacht
haben. Morgen früh werde ich zu Helldringens gehen und
dieses unglückliche Mißverständnis anfklären."

„Wenn Du dorthin gehst, bleib nur auch gleich dort,"
fuhr Hohenegge, seiner selbst kaum noch mächtig, auf. „Du
hast zu wählen zwischen mir und jenen."

Marga rang verzweifelt die Hände ineinander. „Mach' mir
es doch nicht so übermenschlich schwer, meine Pflicht gegen Dich
zu tun," klagte sie. „Meinen Bruder habe ich durch Dich ver¬
loren; meine Mutter ist im Groll ans mich gestorben; nimm
mir nur nicht auch noch die letzten, die mir geblieben sind —
und um nichts; denn natürlich hast Du den Onkel nur mißver¬
standen."

Hans Dietrich griff sich zornig an die Stirn . „Herr des Him¬
mels, zurechnungsfähig bin ich am Ende doch noch!"

„Rur kennst Du Dich selbst nicht, wenn Du zu heftig-wirst." 1
»Ich war aber nicht heftig," verteidigte sich der Freiherr.

„Seelenruhig rauchte ich meine Zigarre, als Dein Onkel mir
urplötzlich auseinandersetzte, daß meine feine, vornehme Frau
das Zusammenleben mit mir groben Klotz nicht ertragen könne
und wir deshalb gut daran täten, auseinanderzugehen.

Den Namen seines Sohnes ermähnte der Herr Oberland-
stallmetster allerdings taktvollerweise nicht bei seinen Erör¬
terungen. Da aber Fred seine Gefühle ziemlich unverhüllt
zur Schau zu tragen beliebte—"

„Freddy fühlt für mich nichts anderes, als was unter na¬
hen Verwandten Brauch zu sein pflegt," unterbrach Marga
den Galten. :

„Hast Du wirklich nicht bemerkt, daß Dein Vetter Dich!liebt?"
„Was nicht ist, kann ich nicht bemerken!"
Hohenegge nahm mit einer stürmischen Bewegung das!

Gesicht der Frau zwischen seine beiden Hände und blickte ihr
lange und forschend in die Augen. „Gott sei Dank, daß ich
wenigstens an Dir nicht zn zweifeln habe," sagte er. sich mit

einem tiefen Atemzuge wieder aufrichtend. „Als ich Deinem
Onkel gegenübersaß, stieg mir einen Moment erstickend de,:Gedanke auf —"

F , »Gib diesem Gedanken keine Worte," rief Mnrga leiden,
ischaftlich„Wenn Du einen Funken Gerechtigkeitsgefühl kür
!has^  so " licht Du es wissen, daß Du meiner so sin;er
bist wie Denier selbst. Ich lasse mir nicht den Hof machen,
weder von Freddy noch von irgend einem andern. In
lerent ganzen Umgangskreise bist Du, glaube ich. der ein-
zige, der das noch nicht weiß."

Ihres Mannes Augen ruhten mit warmem Blick ans ihr
„Ich vertraue Dir unbedingt."

„Und als Beweis dafür wirst Dil Dein Verbot zurück-
nehmen und mir erlauben, die Differenz zwischen Dir und
dem Onkel auszngleichen?"

Die Hand des Freiherrn strich unruhig über beu langenblonden Bart. J
,,$ n bestehst also darauf, mit ihnen zu brechen, auch wenn

lch Dir schwöre, daß Fred mit keinem Blick je Deine Reckte
angetastet hat?" ’

3)i fleöenber Bitte forschten ihre Angeil in den harteit stü-
gen des Mannes. Daun wandte sie sich fort. Sie mochte
wohl erkannt haben, daß hier jedes Wart umsonst gesprochen

juchzend sank sie auf einen Stuhl und begruo das
Gesicht ui den Händen.

„Eine verheiratete Frau sollte nicht ihre Vettern und Ba-
sen zu ihrem Glücke brauchen," sagte der Freiherr rauh.

„Aber ich brauche sie, und eine grenzenlose Härte ist es
daß Du sie mir nimmst. Das Ehrenamt, Deine Dienstovteu
zu beaufsichtigen, gibt mir keinen Ersatz kür ihre Liebe."

Ehe Hohenegge etwas erwidern' konnte, hatte sie das
Zimmer verlassen. Er hörte, wie sie den Riegel vor ihre
Türe schob. 1

6. Kapitel. 232 20
Es war Frühling geworden. Ein heißer Maimorgen )oa

über Buchenau herauf. Durch die Mamsell hatte Hans Du-t-
ruh erfahren, daß die gnädige Frau im Gemüsegarten be-
schaftigt sei. Als er das Gartentor öffnete, das diesen Teil
des Gartens von dem Parke trennte, sah er Margas helles
Leuienkleid auch schon zwischen de» Erdbeerbeeten hervor-
leuchten. Em paar rasche Schritte brachten ihn au ihre Seile



1 . Alle Meneralöle und alle Mineralölölerzeugnisse,
die als Schmieröl oder ' als Spindelöl für sich allein
oder in Mischungen verwendet werden können , und
zwar werden sie sowohl für sich allein als auch in
Mischungen betroffen.

Insbesondere sind somit auch betroffen : alle
im vorhergehenden Absatz bezeichneten Oele , die
zum Schmieren von Maschinenteilen , zu Härtungs¬
oder Kühlzwecken , oder bei der Herstellung von
Textilien , bei der Herstellung oder Erhaltung von
Leder , zur Herstellung von Starrschmieren (konsist.
Fetten ), von wasserlöslichen Oelen (Bohröl usw)
von Vaseline , von Putzmitteln (auch Schuhcrenie)
gebraucht werden können.

2 . Alle Minerolölrückstände (Goudron , Pech ), die zu
Schmierzwecken verwendet werden können , oder
aus denen Schmieröl oder Schmiermittel gewonnen
werden können.

3 . Alle der Steinkohle , der Braunkohle und den bitu¬
minösen Schiefer entstammenden Oele die zu Schmier-
zwekeu verwendet werden können.
4 . Alle Starrschmieren (konsistenten Fette ) .

5 . Laternenöle (Mineralmischöle ) .
8 2. ‘

Bon der Bekanntmachung betroffene
Personen.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen alle
natürlichen oder juristischen Personen , gewerbliche oder
wirtschaftliche Unternehmer , Kommunen , öffentlich -recht¬
liche Körperschaften oder Verbände , die meldepflichtige
Gegenstände (§ 1) in Gewahrsam haben , oder bei denen
sich solche unter Zollaufsicht befinden . Vorräte , die sich
am Stichtag unterwegs befinden , sind nach ihrem Ein¬
treffen vom Empfänger zu melden.

8 3.
Meldepflicht und Stichtag.

Die im § 1 bezeichneten Gegenstände sind von den
im § 2 bezeichneten Personen oder Betrieben zu
melden.

Die erste Meldung ist für die bei Beginn des 22.
September 1916 (Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis
zum 12 . Oktober 1916 , zu erstatten . Die zweite Mel¬
dung ist für die bei Beginn des 1. November 1916
(Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis zum 10 . November
1916 , die folgenden Meldungen für die mit Beginn
eines jeden folgenden Monats (Stichtag ) vorhandenen
Vorräte bis zum 10 . Tage des betreffenden Monats
zu erstatten . 8 4.

Meldescheine.
Auskunftsberechtigt ist das zuständige Kriegs¬

ministerium.
Die Meldung hat auf den amtlichen Meldescheinen

zu erfolgen , die von der
Kriegsschmieröl G . m. b. H ., Abteilung für

Beschlagnahme , Berlin W 8 , Kanouierstr . 29/30,
unzuverzüglich anzufordern sind. Die Anforderung hat
aus einer Postkarte zu erfolgen , die mit deutlicher Un¬
terschrift und genauer Adresse versehen ist. Die Melde¬
scheine sind sorgfältig ausgefüllt portofrei an die Kriegs¬
schmieröl G . m . b . H . , Abteilung für Beschlagnahme
in Berlin W 8, Kanouierstr . 29/30 , einzusenden . Der
Briefumschlag ist mit dem Vermerk „Betrifft Bestands¬
aufnahme " zu versehen und darf außer dem Melde¬
scheine keinen weiteren Inhalt haben.

Die Meldescheine dürfen zu anderer Mitteilung
als den auf ihnen geforderten nicht benutzt werden . Von
der erstatteten Meldung ist eine Abschrift (Durchschlagt
zurückzubehalten und aufzubewahren.

8 5.
Ausnahmen.

Sofern die Gesamtmenge der von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände (8 1) bei einer der
von der Verordnung betroffenen Personen (§ 2 ) an dem
betreffenden Stichtag (§  3 ) geringer ist als 500 kg
(Mindestmenge ) aller von der Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände (§  1 ) insgesamt , besteht eine Pflicht zur
Meldung nicht.

Verringern sich die Bestände eines Meldepflichtigen
nachträglich unter die im vorhergehenden Absatz ange¬
gebene Mindestmenge , so ist die Meldung für den fol¬
genden Stichtag trotzdem zu erstatten , darf aber , sofern
nicht durch die Kriegsschmieröl G . m. b. H . eine be¬
sondere Aufforderung zur Meldung ergeht , danach so
lange unterbleiben , bis die Bestände wieder die Mindest¬
menge erreicht oder überschritten haben.

8 6.
Lagerbuch , Auskunstspflicht.

Jeder Meldepfiichtige (§  2 ) hat ein Lagerbuch zu
führen , aus dem jede Veränderung in den Vorratsmengen
und ihre Verwendung ersichtlich sein mutz . Soweit der
Meldepflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt,
braucht ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu
werden.

Beauftragten Beamten der Militär - oder Polizei¬
behörden ist die Prüfung des Lagerbuches sowie die
Besichtigung der Räume zu gestatten , in denen melde¬
pflichtige Gegenstände zu vermuten sind.

8 7.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die die Meldepflicht und
die Meldungen betreffen , sind an die Kriegsschmieröl
G . m. b. H ., Abteilung für Beschlagnahme , Berlin
W  8, Kanouierstr. 29/30 , zu richten. Der Kops der
Zuschrift ist mit den Worten „Betrifft Meldepflicht von
Schmiermitteln " zu versehen.

8 8 . Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 22 September

1916 in Kraft.
Frankfurt a . M ., den 22 . September 1916

18 . Armeekorps . Stellv . Generalkommando.

Bekanntmachung
betreffend die Fortführung der Brandkataster.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht , die bei
ihnen gestellten Anträge , welche das Eingehen neuer
Versicherungen bei der Nassauischen Brandversicherungs-
Anstalt oder die Erhöhung , Aufhebung oder sonstige
Veränderung bestehender Versicherungen vom 1. Januar
des nächsten Jahres an bezwecken , zu sammeln und
baldtuniichst , spätestens aber bis zum 24 . Oktober lfd.
Jahres , hierher einzusenden

Alle Anträge sind von den Beteiligten schriftlich
oder zu Protokoll anzubringen , und es mutz aus den¬
selben bestimmt zu ersehen sein, was der Antragsteller
verlangt . Unzulässig ist es daher

a ) Verzeichnisse hierher einzusenden , welche nichts
weiter als die Namen der Antragsteller ent¬
halten ;

b ) rechtzeitig gestellte Anträge bis zum Rundgang
aufzuheben , und dann erst der Kommission auszu-
händigen.
Die Vorsitzenden der Schätzungskommissionen .sind

im Besitze von Formularen , welche zur Aufnahme der
Versicherungsanträge benutzt werden können , und wer¬
den dieselben in Gemätzheit des 8 9 ihrer Geschäftsan¬
weisung den Herrn Bürgermeistern auf Verlangen zur
Benutzung überlassen.

Den Anträgen ist seitens der Herren Bürgermeister
eine Nachweisung über diejenigen Gebäude beizufügen,
bezüglich deren die Aufhebung oder eine Revision der
Versicherung wegen Wertminderung , baulicher Verände¬
rungen , oder feuergefährlicher Benutzung , ohne den An¬
trag der Versicherten einzutreten hat.

Wiesbaden , den 7 . September 1916.

Als gesetzlicher Vertreter der Nassauischen Brand-
versicherungsanstalt . Der Landeshauptmann.

Tgb . Nr . L. 1692.
Marienberg , den 18 . Sept . 1916.

Wird veröffentlicht.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht , die An¬

träge der Versicherten aus ihren Gemeinden sobald als
möglich,' spätestens jedoch bis zum 24 . Oktober ds . Is.
an die Nasfaiiische BriuidversickeriiiigSanstalt in Wies¬
baden und nicht, wie es in den Vorjahren mehrfach ge¬
schehen ist, direkt an die Vorsitzenden der Schätzungs-

,Kommissionen einzusenden.
Der Königliche Landrat.

Tgb . Nr . K. A . 8087.
' Marienberg , den 26 . September 1916.

An die Herren Bürgermeister der nachstehend aus-
gesührlen Gemeinden.

Der Herr Regierungspräsident zu Wiesbaden hat
durch Verfügung vom 2 September 1916 - Pr . I.
13. F . — 9 . September 1916 - Pr . 13 . F . 1007,
- 18, September 1916 — Pr . I . 13 . F . 902 . II -
und 19 . September 1916 - Pr . I . 13 . F . 1050 — die
Kulturpläne der Gemeindewaldungen für 1. Oktober
1916/17 genehmigt.

Dis erforderlichen Kulturkosten stellen sich wie
folgt: Mk.Mk.

Ailertchen . . 653 Mittelhattert 210
Alpenrod . . 1730 Mudenbach . . 380

Altstadt { . 406 Niederhattert 240
Vellingen . . 515 Oberhattert . . 526
Berod . . . 825 Püschen . . . 300
Vorvd . . . 300 Rotzenhahn . . 450
Büdingen . . 400 Schmidthahn 300
Dreisbach . . 450 Steinebach . . 280
Enspel 200 Stockum . . . 300
Gehlert . . . 1360 Todtenberg . . 100
Hachenburg . . 2430 Wahlrod . . 370
Hahn . . . 400 Welkenbach 80
Hinterkirchen 100 Wied . . . . 425
Hintermühlen 80 Winkelbach . . 250
Höchstenbach 960, Langenbach b/K. 800
Hölzenhausen 80 Norken . . . 870
Kackenberg . . 70 Dreifelden 635
Langenhahn 282 Linden . . . 448
Lochum . . . 615 Mündersbach . 900
Mcrkelbach . . 355 Rotzbach 600

Für die Bereitstellung dieser Kosten in den Vor¬
anschlägen pro 1917/18 ersuche ich die Herren Bürger¬
meister Sorge zu trägen.

Der Vorsitzende des Kreisausschnsses.

Bekanntmachung.
Der 5. Kriegslehrgang über Winter -Gemüsebau

findet in der Zeit vom 9 . — 11. Oktober an der Kgl.
Lehranstalt für Wein -, Obst - und Gartenbau zu Gei¬
senheim a ./Rh . statt.

Der Unterrichtsplan ist folgender:
Montag , den 9. Oktober : 9 - 10 Uhr:

Vortrag : Herbst - und Winterarbeiten im Gemüsegarten
Garteninspektor Junge . 10 —11 Uhr : , die Ursachen
der Entstehung und die Verhütung des Verderbens von
Wintergemüsen . Prof . Dr . Kroemer ' 11 —12 Uhr:
die Bekämpfung von Gemüseschädlingen im Herbste
und Winter . Von Prof . Dr . Lüstner . Von 2 Uhr
ab : Rundgang durch die Gemüseanlagen der Anstalt
Besichtigung der Ausstellung . Garteninspektor Junge.

Dienstag , den 10. Oktober : 9 - 10 Uhr: Dor¬
trag : Die Ueberwinterung frischer Gemüse . Garten¬
inspektor Junge . 10 —11 Uhr : Die Ursachen der
Enstehung und die Verhütung des Verderbens von
Wintergemüsen . Prof . Dr . Kroemer 11 - 12 Uhr:
Die Bekämpfung von Gemüseschädlingen im Herbst und
Winter . Prof . Dr . Lüstner . Von 2 Uhr ab : Prak¬

tische Anleitungen über die Ueberwinterung der frisch^
Gemüse . Garteninspektor Junge.

Mittwoch , den 11. Oktober : 9 - 10 Uhr
Dortrag : Die Überwinterung frischer Gemüse . ©Qt/
teninspektor Junge . 10 —1 > Uhr : Die Bekämpfung
von Gemüseschädlingen im Herbst und Winter . Pro?
Dr . Lüstner . 11 - 12 Uhr : Die Fäulnis des Obstez
und ihre Verhütung . Prof . Dr . Kroemer . Von 2
Uhr ab : Die Ueberwinterung des Frischobstes.

Während der Dauer des Lehrganges findet eine
Ausstellung von frischem Obst und Gemüse sowie Dauer¬
waren statt.

An diesem Lehrgang können Männer und Frauen
unentgeltlich teilnehmen.

Anmeldungen sind baldmöglichst an die Direktion
der Lehranstalt eizureichen.

Der Kreisausschuß des Oberwesterrvaldkreises.

Preis »

„Unkündbar bis H92V‘
Eine Aufklärung für Kriegsanleihezeichner!

Es ist eigentümlich , wie schwer es manchmal hält,
einen Irrglauben , der sich einmal in der Voiksmeinung
festgesetzt hat , zu beseitigen . Immer wieder hört man
die Worte „Unkündbar dis 1924 " , die der fünfprozen¬
tigen Kriegsanleihe beigefügt sind , dahin auslegen , daß
der Eigentümer der Anleihe diese bis zu dem erwähnten
Zeitpunkte nicht zu Geld machen könne . Als eine Be¬
schränkung der Rechte des Anleiheinhabers werden also
die Worte „Unkündbar bis 1924 " aufgefatzt . In Wirk¬
lichkeit wird eine Beschränk , der Rechte d. Schuldners d. h.
des Reiches zum Ausdruck gebracht , — eine Be¬
schränkung , die nicht etwa zu Ungunsten des Anleiheer¬
werbers , sondern gerade im Gegenteil zu seinen Gunsten
wirkt . Das Reich darf nämlich den Nennwert der
Anleihe nicht vor dem Jahre 1924 zurllckzahlen , so
datz der Anleiheinhaber bis zu diesem Zeitpunkte unbe¬
dingt in dem ungestörten Genutz des für ein Wert¬
papier von ' dem Range der Deutschen Reichsanleihe
außerordentlich hohen Zinsfußes von 5 % bleibt . (Bei
einem Ieichnungspreise von 98 °/ » sind es sogar 5,10 °/».)
Will das Reich nach dem Jahre 1924 nicht mehr 5 °/»
Zinsen zahlen , so mutz es dem Anleihebesitzer die Wahl
lassen zwischen Kapitalrückempfang u . niedrigerem Zins¬
fuß , d. h . : Wer jetzt 98 M - für 100 M . Nennbetrag
der neuen Reichsanleihe zahlt , mutz, wenn das Reich
nach dem Jahre 1924 nicht mehr 5 °/ » Zinsen gewähren
will , die 100 Mark ausgezahlt erhalten . Er würde
also jährlich von seinen angelegten 98 Mark 5 Mark
Zinsen erhalten haben und schließlich noch einen Ka¬
pitalgewinn von 2 Mark davontragen , der wenn man
ihn auf die 8 Jahre ( 1916 - 1924 ) verteilt , den Zins-
genutz von 5,10 % auf 5,35 % steigert.

Braucht der Anleiheinhaber Geld , so hat er zwar
nach dem Gesagten keinesfalls vor dem Jahre 1924
die Rückzahlung des Kapitals durch das Reich zu er¬
warten , aber er kann entweder auf seine Anleihescheine
einen Vorschutz aufnehmen (zu den günstigen Beding¬
ungen bei öffentlichen Dahrlehnskassen ) oder er kann
einen entsprechenden Teil seiner Anleihescheine durch jede
Bank oder jedes Bankgeschäft gegen eine geringe Ver¬
mittlungsgebühr veräutzern . Datz ein solcher Verkauf
jederzeit möglich sein wird , dafür bürgt neben der Hoch¬
wertigkeit der deutschen Reichsanleihe die Vorsorge
unserer maßgebenden Stellen , die für die Zeit nach dem
Friedensschlüsse getroffen werden wird.

Wer seinen Entschluß über die Beteiligung an der
Kriegsanleihe von der Bedeutung der Worte „Unkünd¬
bar bis 1924 " abhängig macht , der mutz zu einem be¬
jahenden Entschluß kommen ; denn würden diese Worte
in der Aufforderung zur Zeichnung fehlen , so wäre es
ein Nachteil und nicht etwa ein Vorteil des Anleihe¬
erwerbers.

- Die Nassauischs Landesbank in Wiesbaden
hat am 25 . September ihr neues Geschäftsgebäude
Rheinstratze 44 bezogen . Der Neubau schließt sich dem
alten Landesbankgebäude , das zum großen Teil noch
milbenutzt wird , i» harmonischer Weise an und bildet
in den edlen Formen seiner Straßenfront eine neue
Zierde der Stadt Wiesbaden . Der Bau ist ausgeführt
nach Plänen des Königlichen Baurats Moritz in Köln,
der bei dem vorausgegangenen Wettbewerb den ersten
Preis davontrug . Im Erdgeschoß befindet sich die
große Kassenhalle mit einem Raum für das Publikum
von 200 qm großen Tresor , der in Abteilungen für
vermietbare Schrankfächer , für offene Depots und für
die Kassen zerfällt . Jm ersten Obergeschoß sind die
Diensträume für den Landesbankdirektor , die Landes¬
bankräte und den Syndikus , sowie die Buchhalterei-
Abteilungen untergebracht , im zweiten Obergeschoß be¬
finden sich ebenfalls Büroräume , sowie die Dienstwoh¬
nung des Landesbankdirektors.

Die Errichtung des Neubaues war längst zu
einem dringenden Bedürfnis geworden , da die starke
Ausdehnung der Geschäfte der Landesbank , Sparkasse
und Lebensoersicherungsanstalt schon seit Jahren
die Verteilung des Betriebes auf 3 getrennte Häuser
notwendig gemacht hatte . Die Kassen und Tresore
waren außerdem unzureichend , auch entsprechend die
Unterbringung der zahlreichen Beamten längst nicht
mehr den berechtigten Anforderungen . Durch den Neu¬
bau ist nunmehr ein allen modernen Anforderungen
entsprechendes Bankgebäude geschaffen , das durch die
Hinzunahme weiterer Räume des alten Hauses jeder¬
zeit den wachsenden Bedürfnissen entsprechend ergänzt
werden kann . Außerdem steht für eine weitere Aus¬
dehnung der Diensträume das anstoßende , der Landes¬
bank bereits gehörende Eckhaus , Rheinstr . 46 und
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